
leben sie nur für die Dauer ihrer vier bis sechs Mona-
te dauernden Anstellung in der Entkernungsfabrik in 
Kadi, ziehen danach weiter, um an anderen Orten zu 
arbeiten oder kehren in ihre Herkunftsregionen zu-
rück. Ihren Arbeitsplatz finden sie über sogenannte Ar-
beitsvermittlerInnen, die im Auftrag der Betriebe eine 
bestimmte Anzahl ArbeiterInnen in den Herkunftsre-
gionen anwerben und für jede vermittelte Person einen 
bestimmten Anteil des jeweiligen Tageslohns erhalten. 
Oft waren diese ArbeitsvermittlerInnen früher selbst 
ArbeiterInnen in den Betrieben. Der hohe Anteil der 
Beschäftigung von BinnenmigrantInnen ist typisch für 
die Entkernungsindustrie; je weiter man in der Textilen 
Kette voranschreitet, desto höher ist der Anteil lokal Be-
schäftigter.

Neben den sehr niedrigen Löhnen und den langen Ar-
beitszeiten nannten die Beschäftigten von Raja Indus-
tries in den Interviews, dass es massive Probleme in der 
Umsetzung des Rechts auf Vereinigungsfreiheit gibt.

Vereinigungsfreiheit 

Abgesehen von dem großen Textilunternehmen Ar-
vind, das mit zwei Niederlassungen Teil der Untersu-
chung war, gab es in keinem der zehn untersuchten 
Betriebe gewerkschaftliche Aktivitäten. Die befragten 
Beschäftigten waren sehr klar in ihrer Aussage, dass 
das jeweilige Management keinerlei Gewerkschafts-
aktivität im Betrieb erlauben würde. In den Betrieben 
existieren auch keine Tarif- oder Lohnvereinbarungen. 
In der Stadt Kadi gab es zwar Versuche zur Gründung 
einer Gewerkschaft, diese wurden aber von den Firmen-
leitungen zurückgewiesen. Dennoch verhielten sich 

Nur auf dem Papier: Vereinigungsfreiheit 
                     in westindischen Textilbetrieben 

Raja Industries ist eine Entkernungsfabrik in 

der indischen Stadt Kadi im Bundesstaat 

Gujarat. In Entkernungsfabriken wird die 

Faser der Baumwolle von den anderen Bestandteilen 

der Baumwollkapseln (Samen und andere Kapselres-

te) getrennt. Dies geschieht weitgehend maschinell, 

allerdings halten die sogenannten Charkha-Arbeite-

rInnen (Charkha = Entkernungsmaschine) die Ma-

schinen am Laufen, in dem sie mögliche Störungen 

umgehend beseitigen. 15 Charkha-ArbeiterInnen 

arbeiten insgesamt bei Raja Industries. Weitere 

Beschäftigte arbeiten beim Entladen der Rohbaum-

wolle von den LKWs, an der Baumwollpresse, in 

der Ölmühle oder als Mechaniker und Aufseher. 

Ende 2015 gehörte Raja Industries zu den zehn 

Textilbetrieben in Gujarat, von denen insgesamt 101 

Beschäftigte im Rahmen einer Untersuchung von 

SÜDWIND, der Deutschen Kommission Justitia et 

Pax und der indischen Nichtregierungsorganisation 

PRAYAS zu den Arbeitsbedingungen in westindi-

schen Textilbetrieben befragt wurden.

Insgesamt fünf Charkha-ArbeiterInnen und 12 Beschäf-
tigte der Ölmühle von Raja Industries stellten sich als 
InterviewpartnerInnen zur Verfügung. Sie – wie auch 
der größte Teil aller Beschäftigten bei Raja Industries 
– kommen aus anderen indischen Bundesstaaten wie 
Rajasthan, Bihar und Uttar Pradesh. Sie zählen also 
zu den sogenannten BinnenmigrantInnen. Als solche 
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einige der ArbeitsvermittlerInnen in den letzten Jahren 
sehr gewerkschaftsfreundlich und nahmen auch an Ge-
werkschaftstreffen teil.

Bemühungen, die Beschäftigten in den Entkernungsfa-
briken zu organisieren, werden aber durch den Trend 
zur Automatisierung beeinträchtigt. Die Zahl der für die 
Arbeit an den Entkernungsmaschinen benötigten Be-
schäftigten schrumpft durch die neuen Maschinen. So 
geraten auch die ArbeitsvermittlerInnen unter Druck, 
da sie nicht mehr so viele ArbeiterInnen vermitteln 
können wie früher. Sie sind deshalb sehr vorsichtig und 
tendieren eher dazu, den FabrikbesitzerInnen nicht zu 
widersprechen.

Streik ohne gewerkschaftliche Unterstützung

Die integrierte Textilfabrik Arvind verfügt zwar über 
eine Gewerkschaft, diese wird aber von den befragten 
Beschäftigten nicht sonderlich geschätzt. Sie halten sie 
für eine vom Management kontrollierte Gewerkschaft. 
Die Gewerkschaft gehört dem Verband Majur Mahajan 
auf Staatsebene an, der schon von Mahatma Gandhi 
in der Kolonialzeit unterstützt wurde (s. Kasten). Diese 
Gewerkschaft repräsentiert nicht die große Zahl an Ver-
tragsarbeiterInnen in dieser Firma. In einer der Nieder-
lassungen dieser Firma gab es im Jahr 2015 einen Streik, 
mit dem die Beschäftigten ihre Lohnforderungen unter 
Umgehung der Gewerkschaft durchsetzen wollten. Al-
lerdings hatten sie keinen Erfolg, weil die Gewerkschaft 
schon ein Lohnabkommen mit dem Management ab-
geschlossen hatte. Das in Gujarat geltende Gesetz zu 
Industriebeziehungen (s. nächster Abschnitt) macht es 
nahezu unmöglich, eine einmal durch die Behörden 
anerkannte Gewerkschaft in einem Betrieb durch eine 
andere zu ersetzen.

Bombay-Gesetz zu Industriebeziehungen

Das Bombay-Gesetz zu Industriebeziehungen (“Bombay 
Industrial Relations (BIR) Act“, 1946) regelt die Bezie-
hungen zwischen ArbeitgeberInnen und Beschäftigten, 
beinhaltet Schlichtungsverfahren im Falle von Arbeits-
konflikten und trifft Vorkehrungen für weitere Fälle. Im 
Allgemeinen gilt das Gesetz zu Industriebeziehungen 
(„Industrial Dispute Act“) für industrielle Arbeitsver-
hältnisse in Indien. Die Textilindustrie in Gujarat aber 
fällt unter das Bombay-Gesetz zu Industriebeziehun-
gen. Dieses sieht vor, dass eine Liste anerkannter Ge-
werkschaften geführt wird. Laut Abschnitt 13 des Ge-
setzes ist eine Gewerkschaft dann repräsentativ, wenn 
sie 25 % oder mehr der ArbeiterInnen des spezifischen 
Industriesektors in einer Region als Mitglieder aufweist. 
In Abschnitt 14 wird festgelegt, dass nirgends mehr als 
eine Gewerkschaft für einen Industriesektor gleichzei-
tig registriert werden kann. Diese Vorschrift macht es 
neuen Gewerkschaften nahezu unmöglich, die Vor-
herrschaft der existierenden Gewerkschaft zu brechen. 
ArbeitsaktivistInnen aus Gujarat machen dieses Gesetz 
verantwortlich für die anhaltende Dominanz der etab-
lierten Gewerkschaft, die als unternehmensnah einge-
schätzt wird.

Während die befragten Beschäftigten des Unterneh-
mens Arvind sich nicht wirklich von der Gewerkschaft 
vertreten fühlen, gab es in den anderen acht untersuch-
ten Betrieben erst gar keine Interessenvertretungen der 
Beschäftigten oder gar Kollektivverhandlungen. Das 
auf dem Papier existierende Recht der Beschäftigten 
auf Gewerkschaftsfreiheit und Kollektivverhandlungen 
wird also nicht umgesetzt.

Tabelle 5: Ergebnisse der Befragung zum Themenbereich „Vereinigungsfreiheit“

Betrieb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gewerkschafts- Nein Nein Nein Nein Nein Nein  Nein Nein Ja**  Ja**
aktivität in Fabrik
Ansprechbar C C C/M C/M C/M C/M  k.A. C/M/O*  k.A.  k.A.
bei Problemen
Teilnahme an Ja Ja k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.  k.A.  k.A.  
Versammlungen 
der Gewerkschaft 
in der Stadt

   
C:  Contractor (ArbeitsvermittlerIn); M: Management; O: Owner (BesitzerIn)
* Beschwerde individuell und kollektiv möglich. Beschwerde wegen zu niedriger Löhne hat zu keiner Erhöhung geführt (für die letzten 
 5 Jahre).
** Es gibt eine unternehmensnahe Gewerkschaft, die laut IP nicht die Interessen der Beschäftigten vertritt und nur permanent Beschäftigte 
 als Mitglieder hat. Bei einem Streik wurde die Polizei geholt.
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Gandhi und die Textilgewerkschaft in Gujarat

Am Beginn der Gründung der Textilarbeitervereini-
gung Ahmedabads (Mahur Mahajan / Textile Labour 
Association (TLA)) im August 1918 standen Auseinan-
dersetzungen zwischen den TextilarbeiterInnen und 
FabrikbesitzerInnen in Ahmedabad: Im Jahr 1917 war 
in Ahmedabad die Pest ausgebrochen und viele Be-
schäftigte verließen die Stadt. Um die Produktion in 
Ahmedabad − dem „indischen Manchester“ − am Lau-
fen zu halten, boten die FabrikbesitzerInnen den Be-
schäftigten als finanziellen Anreiz, in der Stadt zu blei-
ben, einen Bonus in Höhe von 70 % auf ihre Löhne an. 
Nachdem im Jahr 1918 die Pest besiegt war, wurde der 
Bonus gestrichen. Darauf reagierten die Beschäftigten 
mit Streiks, mit denen sie Lohnerhöhungen bzw. einen 
Teuerungsausgleich von 50 % der Lohnhöhe forder-
ten. Die FabrikbesitzerInnen wiederum reagierten mit 
Aussperrungen. Die Quellen widersprechen sich, ob 
die FabrikbesitzerInnen oder die ArbeiterInnen sich an 
Mahatma Gandhi mit der Bitte um Vermittlung wand-
ten. Jedenfalls vermittelte er, handelte die ArbeiterIn-
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nen auf eine Forderung von 35 % herunter, auf die sich 
die Unternehmen aber auch nicht einließen. Schließlich 
einigte sich Gandhi mit den Unternehmen auf einen 
Teuerungszuschuss in Höhe von 20 % auf den Lohn, was 
wiederum die ArbeiterInnen nicht akzeptierten. Nach 
weiteren, langwierigen Verhandlungsrunden einigten 
sich die Beteiligten dann auf einen Zuschuss von 27,5 %.

Als Lehre aus diesen Auseinandersetzungen wurde die 
TextilarbeiterInnenvereinigung Ahmedabads gegrün-
det. Und auch hier widersprechen sich die Quellen: War 
es Gandhi, der eine Gewerkschaft in Übereinstimmung 
mit seinem Ideal der Gewaltfreiheit auf der Grundlage 
des Prinzip der TreuhänderInnenschaft (Unternehmen 
und Beschäftigte als TreuhänderInnen des Kapitals 
im Dienst der Gesellschaft) aufbaute? Waren es die Be-
schäftigten selbst, die ihre Interessen durch Kooperati-
on statt Konfrontation zu schützen suchten? Oder war 
es der sozial engagierte Unternehmer Ambalal Sara-
bhai, der den Anstoß zur Gründung gab und Komitees 
(mahajans) in den Betrieben errichten wollte, die zur 
Streitschlichtung dienten?

Wie es auch sei: Die 1920 gegründete Textilarbeite-
rInnenvereinigung Mahur Mahajan wurde als einzi-
ge Interessenvertretung der Beschäftigten von den 
TextilunternehmerInnen anerkannt, organisierte Be-
triebskomitees, die zur friedlichen Streitschlichtung 
beitragen sollten und in die auch die Firmenleitung als 
Vertretung der Beschäftigten gewählt werden konnte. 
Die Vereinigung widmete sich in den Folgejahren nicht 
nur den Kernaufgaben von Gewerkschaften, sondern 
führte auch Wohlfahrts- und Erziehungsprogramme 
sowie medizinische Maßnahmen für Beschäftigte und 
ihre Familien durch. Sie gewann die Unterstützung 
wohlhabender EinwohnerInnen von Ahmedabad zur 
Finanzierung dieser Programme und unterstützte Un-
ternehmerInnen oder deren KandidatInnen bei Kom-
munalwahlen. Die TextilarbeiterInnenvereinigung hat-
te außerhalb Ahmedabads keinen Einfluss und hat sich 
auch keinem anderen Verband angeschlossen.
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SÜDWIND
Seit 25 Jahren engagiert sich SÜDWIND e.V. für wirtschaftliche, so-
ziale und ökologische Gerechtigkeit weltweit. Das Institut deckt un-
gerechte Strukturen auf, macht sie öffentlich und bietet Handlungs-
möglichkeiten durch Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Gespräche 
mit den Verantwortlichen aus Politik oder Unternehmen, Engage-
ment in Kampagnen und Netzwerken oder Beraten und Begleiten 
von Aktionen für VerbraucherInnen.

4. Zusammenfassung und Empfehlungen

Die Untersuchung umfasste Betriebe aus mehreren tex-
tilen Verarbeitungsstufen: Entkernung, Garnherstel-
lung und integrierte Verarbeitung mit Stoffherstellung 
und Konfektionierung. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass es − abgesehen vom großen Textilunter-
nehmen Arvind − in keinem der untersuchten Betriebe 
gewerkschaftliche Aktivitäten gab. Die befragten Be-
schäftigten waren sehr klar in ihrer Aussage, dass das je-
weilige Management keinerlei Gewerkschaftsaktivität 
im Betrieb dulden würde. Es existieren auch keine Tarif- 
oder Lohnvereinbarungen.

Das weitgehende Fehlen von gewerkschaftlicher Or-
ganisierung, gewählten ArbeiterInneninteressen-
vertretungen sowie von Kollektivverhandlungen ist 
besorgniserregend. Ohne eine organisierte Verhand-
lungsmacht der Beschäftigten wird es schwer sein, zu 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den Be-

trieben zu kommen. Anders als ein Audit, bei dem einE 
AuditorIn einmal im Jahr einen Betrieb überprüft, sind 
Gewerkschaftsvertretungen das ganze Jahr im Betrieb, 
können Missstände feststellen und sich für deren Behe-
bung einsetzen. Hierin liegt der Schlüsselfaktor für die 
Umsetzung aller anderen Arbeitsstandards.

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse empfehlen 
PRAYAS, SÜDWIND und Justitia et Pax verstärkte Be-
mühungen, die Beschäftigten, insbesondere die Ar-
beitsmigrantInnen, gewerkschaftlich zu organisieren 
und sie zu Kollektivverhandlungen zu befähigen. Eine 
organisierte Belegschaft kann am besten und kontinu-
ierlichsten den Kampf gegen die Verweigerung von 
Rechten bei der Arbeit aufnehmen. Ohne diesen Einsatz 
der Beschäftigten wird das Eintreten anderer (Dritter) 
für die Arbeitsrechte vermutlich nicht erfolgreich sein. 
Damit neue Gewerkschaftsgründungen aber erfolg-

Gefördert aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdien-
stes, durch Brot für die Welt – Evangelischer Entwicklungs-
dienst, durch den Evangelischen Kirchenverband Köln und 
Region sowie die Evangelische Kirche im Rheinland.

reich die Interessen von 
Belegschaften vertreten 
können, müsste die Regie-
rung von Gujarat dringend 
die die gewerkschaftliche 
Freiheit einschränkenden 
Bestimmungen des Bom-
bay-Gesetzes zu Industrie-
beziehungen abschaffen 
oder lockern.

Alle Informationen aus diesem 
Fact-Sheet stammen aus der 
Studie „Make in India. Unter-
suchung zu Arbeitsbedingun-
gen in westindischen Textil-
betrieben“. Die ausführliche 
Studie mit allen Quellenanga-
ben sowie weitere Studien zu 
Wertschöpfungsketten und Ar-
beitsbedingungen finden Sie 
auf www.suedwind-institut.de

Fo
to

: A
tu

l D
er

ol
ia

 (P
RA

YA
S/

ve
r.d

i)

 
Make in India

Sabine Ferenschild, Sudhir Katiyar

Untersuchung zu Arbeitsbedingungen in 
westindischen Textilbetrieben

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL 
im Auftrag des

Gefördert durch
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